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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über das Salzßtonopol und über Änderungen 
des Berggesetzes 1975. und des B-KUVG 

(Salzmonopolgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Monopolgegenstand 

§ 1. (1) Salz ist nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes dem Bund als Monopolge-
genstand vorbehalten. . 

(2) Salz im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
Natriumchlorid sowohl in reinem Zustand als 
auch gemengt mit anderen Stoffen, fest oder 
gelöst. 

Gewinnung und Erzeugung von Salz 

§ 2. (1) Die Gewinnung und die Erzeugung 
von Salz durch jemanden anderen als die öster
reichische Salinen Akt~engesellschaft (§ 6 Abs~ 1) 
sind ohne· monopolbehördliche Bewilligung ver
boten. Als Gewinnung von Salz gelten das Ge
winnen von Steinsalz als mineralischem Roh
stoff (§ 1 Z. 2 und 8 und § 4 Abs~ 1 Z. 1 des 
Berggesetzes 1975,BGBl. Nr. 259), die Ent
nahme von Salz aus salzhaitigen Waren und 
die Verwendung von Wasser mit einem natür
lichenSahgehalt von mehr. als 15 Gramm je 
Liter wegen des Salzgehaltes. 

(2) Eine monopolbehördliche BewilLigung zur 
Gewinnung oder Erzeugung von Salz darf nicht 
erteilt werden, wenn Grund zur Annahme be
steht, daß ein Ihverkehrbringen oder eine Ver
wendung des gewonnenen oder ,erzeugten Salzes 
durch denjenigen, der es gewinnen oder her
stellen will, den Absatz von Salz, welches die 
österreichische Salinen Aktiengesellschaft in den 
Verkehr bringt, auf eine ins Gewicht fallende 
Weise beeinträchtigen würde. Die monopolbe
hördliche Bewilligung kann, wenn lein Inver
kehrbringen des gewonnenen oder erzeugten 
Salzes durch die Aktiengesellschaft in Betracht 
kommt, an die iBedingu:Illg ,g!elmüpft werden, 
daß es der Aktiengeselhchaft z,u überlass'en ist; 
d~ese hat h.i:efür ,ein angem.eSJSenes Entgelt zu 
lersten. 

Einfuhr von Salz 

§ 3. (1) Die Einfuhr von Salz. in das Zoll
gebiet (§ 1 ,des Zollgesetzes1955, SGBl. Nr. 129) 
durch jemanden anderen als die österreichische 
Salinen Aktiengesellschaft ist, soweit nicht Abs. 3 
Ausnahmen vorsieht, ohne monopolbehördliche 
Bewilligung verboten, 

1. wenn es Stich um eine Ware der Nummer 
25.01 des Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958, 
BGBL Nr. 74) handelt oder wenn.es an einer 
Ware dieser Tarifnummer enthalten ist oder 

2. wenn es in einer anderen Ware enthalten ist 
und die Einfuhr nach einer auf Grund des 
Abs. 5 erlassenen V.erordnung bewiUigungs
pflichtig ist. 

(2) Zollrechtliche Befr,eiungen von der Stel
lungspflicht gelten nicht für Salz, dessen Einfuhr 
nach Abs. 1 verboten ist; das gleiche gilt für 
Waren, !in denen solches Salz enthalten ist. . 

(3) Das im Abs.l angeführte Verbot gilt nicht, 
wenn das Salz oder die Ware, in der es ent
halten ist, 

1. als Reisegut, Bordvorrat, Diplomatengut, 
Konsulargut oder inländische Rückware von 
jeglichen Eingangsahgaben freizulassen ist 
oder 

2. im Ausgangsvormerkverkehr mit Ausnahme 
des passiven Veredlungsv'erkehrs oder im 
Zwischenauslandsverkehr wieder eingeführt 
wird oder 

3. zum gebundenen Verkehr (Anweisungs- oder 
Zollagerverkehr) abgefertigt oder beim Zoll
amt einstweilig niedergelegt wird oder, 

4. ohne zollamtlich abgefertigt worden zu sein, 
allenfalls nach einstweiliger Niederloegung, 
unverzüglich in das Zollausland zurückge-
bracht 'wird oder . 

5. unter Zollaufsicht vernichtet oder an den 
Bund preisgegeben wird oder 

6. auf Grund von Staatsverträgen von Ein
fuhrverboten oder Einfuhrbeschränkungen, 
die wegen des Salzmonopols bestehen, ausge
nommen ist. 
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2 662 der BeiLagen 

" (4) In den Fällen des 'Abs., 3.Z. 3ist eine, nach- § 5. (1) Grundstücke, Gebäude, Betrieb~und 
folgende 'Abfertigung zum freien Verkehr oder Räume, von denen bekannt oder anzunehmen 
zum Vormerkverkehr nur dann ohne monopol- ist, 
behördlich,e Bewilligung zulässig, wenn eine der 1. daß dort Salz gewonnen oder erzeugt wird 
sonstigen im Abs. 3 angeführten Ausnahmen zu- oder 
trifft. Salz oder salzhaltige Waren, die zum 2. daß sich dort Salz befindet, .dessen Einfuhr zu 
freienVerke'hr oder zum Vormerkverkehrab- einem bestimmten Verwendungszweck be-
gefertigt wurden, gelten als von demjenigen ein- wi11igt wurde (§ 3 Abs. 6), oder 
geführt, der die Abfertigung veranlaßt hat. Salz 
oder salzhaltige Waren, ,.die angewiesen, ein ge- 3. daß dort Salz einem Zweck zugeführt wird, 
I zu dem es nicht verwendet werden darf agert oder einstweilüg niedergelegt und nicht 
~en Zo11vorschriften gemäß gestellt, nicht recht- (§ 7 Abs.2), , 
mäßig ausgelagert oder der allgemeinen Zo11auf- unterliegender Auffficht der Monopolbehörden. 
sicht entzogen wurden, g,elten als von demjenigen (2) Die Ausübung der Aufsicht obliegt den 
verbotswidrig eingeführt, .d'er die Stellungspflicht Finanzämtern mit a:llgemeinem Aufgabenkreis 
verletzt, die umechtmäßige Auslagerung vorg,e- (§ 3 des Abgabenverwaltungsorganisationsge, 
nommen oder das Salz oder die salzhaitigen setzes,BGBI.Nr. 18/1975), im Land Wien jedoch 
WarenderaIIgemeinenZollaufsidit entzogen hat. dem Finanzamt für Verbrau<;hsteuern :lind Mono
Die .zo11rechtlichen Besuimmungen über die Ver- pole, jeweils für ,ihren Amtsber,eich. 
pflichtung zur Ersatzleisrung für den ,entfa11enden 
Zoll werden hiedurch nicht berührt. ,(3) In Ausübung der Aufsicht ist die Monopol-

behörde unbeschadet der Befugl1isse, die ihr nach 
(5) W:enn durch eine unbeschränkte Einfuhr der Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961, 

von Salz in bestimmt~nanderen Waren als als Abgabenbehörde z~stehen, berechtigt, 
solchen der Nummer 25.01 des Zolltarifes der ' ' ", 1. auf den Grundstücken und in den Gebäuden, 
Absatz von Salz, das die österreichische Salinen Betrieben und Räumen, die im Abs. 1 be-
Aktienge~ellschaftin den Verkehr bringt, ge- bezeichn~t sind, Naehschauzu halten'; 
fährdet werden könnte, ist durch Verordnung zu 
bestimm,en, . daß es in den betreffenden Waren 2. die Bestände an Salz und an Waren, die 
nur mit monopolbehördlicher Bewilligung ein ge- Salz enthaltlen oder enthaltenköllJIlen, fest-
führt werden darf; hiebei kann die Bewi11igungs- zustellen; 
pflicht auch vom Ausmaß des Salzgehaltes der 3. Proben von Salz und von Waren, die Salz 
Waren abhängig 'gemacht w.erden. 'enthalten od'er .·enthalten können, unent

geltlich zuerutnehmen; 
. (6) Eine monopolbehördliche BewiIIigungzur 

EInfuhr von Salz darf nicht ertleilt werden, wenn 4. in Bücher und Aufzeichnungen, die auf 
Grund zur Annahme besueht, daß di,e betr,effende Grund gesetzlicher Bestimmungen oder ohne 
Einfuhr oder weitere gleichartige Einfuhren den gesetzliche Verpflichtung geführt werden, so-
Absatz von Salz, das die österreichische 'Salinen wi.e in die zu den Büchern und Aufzeichnun-
Aktiengesellschaft in den Verkehr bringt, auf gen gehörigen Belege Einsicht zu nehmen. 
eine ins Gewicht fa11ende Weise beeinträchtigen (4) Der Inhaber eines der Aufsicht unterli:egen-
würden. Wenn die Einfuhr von Salz zu einem den Grundstückes, Gebäudes, Betlliebes oder 
bestimmten Verwendungszweck bewilligt wird, ist Rauin'esist verpflichtlet, die Amtshandlungen der 
die Verwendung zu einem ,anderen Zweck ver- Monopolbehörde ohne jeden Verzug zu ermög
boten; die Weitergabe zu einem anderen Zweck lichen, die erforderlichen HiLfsdienste unentg~lt~ 
gjlt als Vierwendung. lich zu leisten und die nötigen Hilfsmittel unent~ 

geltlich beizuste11en. ' 
Monopolbehörden 

§ 4. (1) Monopolbehörden sind für den Bereich 
des Salzmonopols der Bundesminister für Finan
zen und alle ihm unterste11ten Abgabenbehärden, 
denen nach diesem oder einem anderen Bundes
gese~z die Handhabung von Vorschriften über
tragen ist, diedasSalzmonopol ·betreffen oder 
auf das Salzmonopol bezogen werdenköimen. 

(2) Die Erteilung der in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen monopolbehördlichen Bewilligun
gen obliegt dem Bundesminister für Finanzen. Er 
kann notwendige Ergänzungen ,.des Ermittlungs
vel"fahrens auch durch die ihm unterstellten 
Monopolbehörden vornehmen la'ssen. 

Monopolverwaltung , 

§ 6. (1) Die wirtschaftliche Verwaltung des 
Salzmonopols (Monopolverwaltung) geht mit 
1. Jänner 1979 auf die österreichische Salinen 
Aktiengesellschaft (im folgenden: "Aktiengesell
schaft") über. Sämtliche Aktien der Aktiengesell
schaft müssen im. Eigentum des Bundes stehen. 

(2) Die Aktiiengesellschaft hat ,insbesondere die 
Aufgabe, die Versorgung des Inlandsmarktes mit 
Salz zu sicherri~ Sie hat di,e Monopolverwaltung 
nach kaufmännischen Grundsätzen zu besorgen. 

(3) Im Interesse des Fremdenverkehrs und zur. 
Förderung von Kultur und Bildung kann die 
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Aktiengesellschaft in ihren Bergbauen und Salinen 
Besucherstrecken einrichten und Führung,en ab
halten. 

§ 7. (1) Die Preise, zu denen die Aktiengesell
schaft Salz zur Verwendung im Bundesgebiet zu 
verkaufen hat (Inlandverschleißpreise), sind vom 
Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Hiebei 
ist auf die Art und Beschaffenheit, die Geste
hungskosten und den Verwendungszweck des 
Salzes sowie auf ,die Ertragslage ,der Aktienge
sellschaft Bledacht zu nehmen. 

(2) Salz, das zu einem Inlandv,erschleißpreis 
verkauft wurde, der s:ich nachdem Verwendungs
zweck richnet, darf zu keinem Zweck verwendet 
werden, für welchen der Verkauf zu einem' 
höheren Inlandverschleißpreis vorgesehen ist; die 
Weitergabe des Salzes zu einem solchen Zweck 
gilt als Verwendurig. Findet eine. solChe andere 
Verwendung 'statt, So gilt der Inlandverschleiß
preis, zu dem das Salz verkauft wurde, als zu 
Unrecht ermäßngt. Die Aktiengesellschaft ist be
berechtigt, Idenljnterschiedsbetrag nachzufordern. 

§ 8. (1) Für die Bediensteten des Bundes, die 
am 31. Dezember 1978 bei den Osterreichischen 
Salinen beschäftigt sind, gilt mit Wirkung -vom 
1. Jänner 1979folg,ende Regelung: 

1. Arbeiter, die Anspruch auf Pensionsversor
gung durch den Bund und auf Leistungen aus 
der Kr,anken- undljnfallversicherung nach 
dem B,eamten-Kranken~, und Unfallversiche
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, haben, 
werden auf die Dauer ihres Dienststandes 
und unter Wahrung ,ihrer Rechte der Aktien
gesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen. 
Die Aktiengesellschaft hat ,für sie die Kosten 
der Besoldung Z\ltragen. Die Salinen are 
beiter-Pensionsordnung 1967, BGBl. Nr. 5/ 
1968, wird durch dieses Bundesgesetz nicht 
berührt. . -

2. Arbeiter, . die der K,ranken-, Unf,all- und 
Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
SoZlialversicherungsgesetz, BGBl.Nr. 189/ 
1955, unterl~egen, werden Arbeitnehmer der 
Aktiengesellschaft. 

3. Beamte werden auf die Dauer ihres Dienst
standes und unter Wahrung ihl1er Rechte der 
Aktiengesellschaft zur" Dienstleistung zuge
wi'esen. Die Aktiengesellschaft hat für sie 
dem Bund die Kosten der Besoldung Zu er-

. setzen. 
4. Vertragsbedienstete werden Arbeitnehmer 

der Aktiengesellschaft. 

(2) Der Vorsitzende des Vorstandes der Aktien
gesellschaft ist hinsichtlich der im Abs. 1 Z.' 1 be
zeichneten Arbeiter Vertreter des Bundes als Ar
beitgeber des privaten RechtJes und hat gegen
über den im Abs. 1 Z. 3 bezeichneten Beamten 

die Obliegenheiten des Lciters der Dienstbe
hörde erster Instanz. 0 Er ist in diesen Angelegen
heiten an die Weisungen 0 des Bundesministers für 
FinanZien gebunden. 

(3) Die im Ak 1Z. 1 bezeichnete~ Arbeiter 
und die :im Abs. 1 Z. 3 bezeichneten Beamten 
haben, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dies,es Bundesgesetzes ihren 0 A.u~
tritt a usd'em Bundesdienstverhältnls er klär~n, 
Anspruch auf Aufnahme in ein Arbeitsverhält-
nis zur Aktiengesellschaft. 0 0 

§ 9. (1) Di'e Aktiengesellschaft hat 'an den 
Bund ab 1. Jänner 1979 monatLich einen Beitrag 
zur Deckung des Pensionsaufwandes zuleisi:en. 
J)ieser Beitrag beträgt,29 v. H. des Aufwandes an 
Aktivbezügen für die ria,ch.§ 8 Abs. 1 Z . .1 und 3 
der Aktiengesdls.chaft zur Dienstleistung zuge
wie~enen Arbeiter und Beamten. Pensions beiträge, 
die bei der Auszahlung der Aktivbezüge dieser 
Personen bereits vom Bund einbehalten wurdei:t, 
mit Ausnahme der besonderen P,ensionsbeiträge, 
.sind ·auf diesen Beitrag anzurechnen. 

(2) Aktivhezüge im Sinne des Abs. 1 sind alle 
Geldleistungen, . von denen der Pensionsbeitrag 
zu entrichten nsi. ' , 

(3) Die Aktiengesellschaft ist verpflichtet, dem 
Bundesministerium für Finanzen alle Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, die für die Erstellung 
des Bundesvoranschlages und des Bundesrech
nungsahschlusses . bezüglich des Beitrages nach 
Abs. 1 erforderlich sind. . 

. § 10. (1) Die Aktiengesellschaft hat für jedes 
Geschäftsjahr einen Wirtschaftsvoranschlag und 
einen Geldvoranschlag zu erstellen. Der Wirt
schaftsvoranschlag . hat die voraussichtlich,en Auf
wendung,en und Erträge, der Geldvoranschlag 
die voraussichtlichen Einna.hmen und Ausgaben 
zu enthalten. Die Vor,anschläge sind spätestens 
zwei Monate vor dem Beginn des Geschäftsjahres 
dem Bundsministerium für Finanzen vorzu
legen. Sie ,sind boei der Festsetzung. der Inland
verschleißpr,eise für Salz z,u berücksichtigen. 

(2) Der Bund kann der Aktiengesellschaft 
Einnahmenausfälle und unvermeidliChe Auf
wendungenersetz'en" die ihr dadurch erwachsen, 
daß Inlandverschleißpreise aus. volkswirtschaft
lichen Rücksichten nicht nach betmebswirtschaft~ 
lichen Grundsätzen' festgesetzt wurden, wenn die 
Ertragslage der Aktiengesellschaft wesentlich bec 

einträchtigt wird. . 

§ 11. (1) Das im Eigentum des Bundesste
hende, am 31. Dezember 1978 v.on den Oster
reichischen SaLinen 'verW'al~ete Vermögen ein
schLießlich aller Liegenschaften geht gegen Ge
währung von Aktien mit 1. Jänner 1979 in das 
EigentUm' der Aktiengesellschaft übet.· Auf· die 

2 
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Aktiengesellschaft gehen als Rechtsnachfolger des 
Bundes auch alle von den österreichischen Salinen 
erworbenen Rechte, einschließLich. der Forderun
gen, und eingegangenen Verpflichtungen über. 
Der übergang des Vermögens, ·der ReChte und 
der Verpflichtungen erfolgt mit den BuChwerten. 

(2) Die im Eigentum des. Bundes stehenden 
Stammanwilean der Bad 1sch:ler Spezi,alsalz-Ver
triebsgesellschaft mit beschränkter Haftung gehen 
mit 1. Jänner 1979 auf die Aktiengesellschaft 
über. Der Gegenwert der Stammanteile list der ge
setzlichen Rücklage zuzuweisen. 

(3) Die Vorgänge gemäß Abs. 1 und 2 sind 
von . allen bundesgesetzlich geregelten Abgaben 
befrei t. Sie gelten' nicht als steuerbare U msä tze im 
Sinne des UmsatzsteuergesetzesI972, BGBL 
Nr. 223; für diJe Anwendung des § 29 des Um
satzsteuergesetzes 1972 gelten sie als Vermögens
übertragungen im Weg,e einer Gesamtrechtsnach
folge. 

(4) Schriften und Amtshandl~ngen, -die mit den 
Vorgängen gemäß Abs. 1 und 2 zusammenhän
gen, sind von den Gebühr·en ~m SiJnne des 
Gerichts- und JustizverwaItungsgebührenge
setzes 1962, BGBL Nr. 289, befreit: 

(5) Bei Grundbuchseintragungen über Itechte, 
di'e' ~mäß Abs. 1 auf die Aktiengesellschaft 
übergehen, ist auf deren Antrag die bisherige Be
zeichnung.desBerechtigten durch die Bezeich~ 
nung "österreichische Salinen Aktiengesellschaft" 
zu <ersetzen; § 136 des Allgemeinen Grundbuchs
gesetzes 1955, BGBl.Nr. 39, ist sinngemäß anzu
wenden. 

Änderung des Berg~esetzes 1975 

§ 12. Das Berggesetz 1975, BGBL Nr. 259, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Z. 7 des § 1 hat zu lauten: 
,,7. -;,.geologisch,e Struktur" ein hesonders aus

gebildeter,. durch undurchlässige Schichten be
grenzter Bereich in porösen oder klüftigen Ge
steinen sowie ein künstlich hergestellter Hohl
raum zum Speichern;" 

2. Der Abs.:2 des §76 hat zu lauten: 

,,(2) Die Ausübung der Rechte nach Abs. 1 
wird hinsichtlich des Steinsalzes und- aller ande
ren mit -diesem vorkommenden Salze ,einschließ
lich des Rechtes zur Aneignung dieser minerali
schen Rohstoffe ab 1. Jänner 1979 der öster
reichische Salillen Aktiengesellschaft überlassen." 

3. Der erste Satzdes § 77hat zu lauten: 

"Der Bund kann die Ausübung der Rechte 
nach § 76 Abs. Ihinsic;htlich der Kohlenw,asser
stoffe oder d-er urart-. lind thoriumhaitigen mine-

NLischen RohstofFe cinschließLich· des Rechtes zur 
Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe .in von 
ihm zu bestimmenden Gebieten im Amtsbezirk 
einer Berghauptmannschaft (Aufsuchungsge
bieten) natürlichen oder juristischen Personen, 
die über die notwendigen technischen undfinan
ziellen Mittel zur ErÖffnung und Führung eines 
Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes Ent
gelt überlassen." 

4. Der Ahs. 3 des § 78 hat zu entfallen. 

5. Der Abs. 2 des § 262 hat zu lauten: 
,,(2) Mit der Vollziehung d<es § 169, soweit 

dieser das fin,anzbehördliche Vollstreckungs- und 
Sicherungsverfahren betrifft, ist der Bundesmini
SlCer für Finanzen betraut." 

Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungs gesetzes (B-K UVG) 

§ 13. Das Beamten-Kran~en- undUnfallver-
sicherungsgesetz, BGBL Nr. 200/1967, in der 
Fassung der Bundiesgesetze BGBL Nr. 284/1968, 
BGBL Nr. 24/1969, BGBL Nr. 388/1970, BGBL 
Nr. 35/1973, BGBL Nr. 780/1974 und BGBL 
Nr. 707/1976, wird wie folgt geändert: 

Im § 1 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß der 
2. 13 durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als 
2. 14 ist anzufügen: 

,,14. die Arbeiter des Bundes, die· deröster
reichische Salinen Aktiengesellschaft zur Dienst
leistung zugewiesen sind:' 

Obergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 14. (1) Die Monopolverwaltung obliegt bis 
zum 31. Dezemher 1978 der Generald~:rektion fUr 
die österr,eichischen Salinen (§ 36 des Behörden
überleitungsges,etzes, StGBl. Nr. 94/1945). Die in 
den §§ 2 und 3, im § 6 Abs. 2 und 3 und im 
§ 7 enthaltenen Hinweise auf die österr.eich:ische 
Salinen Akuiengesellschaft gelten bis zum 
31. Dez,ember 1978 als Hinweise auf die öster
reichischen Salinen. 

(2) § 2 2. 1 des Gewerbesteuergesetzes 1953, 
BGBL Nr. 2/1954, ist auf die ösuerreichische 
Salinen Aktiengesellschaft nicht anzuwenden. 

§ 15 . .(1) Mit dem Inkrafttretendieses Bundes
gesetzes werden aufgehoben: 

1. Die 2011- und Staatsmonopolsordnung vom 
11. JuLi 1835, Politische Gesetzessammlung, 
63. Band, Nr. 113, soweit sie noch in 
Geltung steht; 

2. das Gesetz vom 24. März 1920, StGBl. 
Nr. 152, über die Neuf,estsetzung der 
staatlichen Salzverschleißpreise und der bei 
der Einfuhr von Salz- zu entrichtenden 
Lizenzgebühr . 
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(2) Für Salz, welches nach' dem Inkr.afttreten 
dieses· Bundesgesetzes in . das Zollgebieteinge
führt wird, ist keine Monöpolabgabe zu 'erheben. 

(3) § 36 des Behörden-überleitungsgesetzes, 
StGBL Nr.94/1945, wird' mit Ablauf des 
31. Dezember 1978 aufgehoben.' . 

§ 16. (1) Dieses Bundesgesetz tliitt mit dem Be
ginn des zweiten auf seine Kundmamung folgen
den Kalendermonats in Kr;tft .. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
gesetzes können bereits von dem seiner Kund
machung folg.enden Tag .an erlassen werden. Sie 
dürfen frühestens mit dem' W1irksamk.eitsbeginn 
dieses Bunaesgesetz,es in Knift gesetzt werden. . 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. llin~ichclich des §8 Abs.-l Z/l und 3 der 
Bundesmi!llisterfür Finawen im Einverneh

. men mit dem Bundesk,antler; 

2. hinsichtlich des § 8 Abs: 1 Z. 2 und 4 und 
des§ 13 der Bundesminister für soziale Ver-
waltung; . . 

3. hinJSlichdich des § 11 Abs. 4 der Bundesmini
ster für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen; 

4. hinsichtlich des § 11 Abs. 5 der Bundes-
minister für Justiz; . 

5. hinsichtlich des § 12 Z. 1 bis 4 der Bundes
minister für Handel, . Gewerbe und Indu
strie; 

6. hinsichtlich aller 'übrigen Besuimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 

Erläuterungen 

Rechtsgrundlage für das Salzmonopol des 
Bundes ist das elfte Hauptstück der' Zoll~ und 
Staatsmonopolsordnung, die mit Kundmachup.gs
patent vom 11. Juli 1835, Politische Gesetzes
sammlung, .. 63. Band, Nr. ~ 13, eingeführt wurde 
und am 1. April 1836 ,in Kraft getreten ist. 
Diese mehr als 140 Jahre alten Rechtsvorschriften 
- sie sind, soweit sie noch in' Geltung stehen, aus 
dem beiliegenden Auszug ersichtlich *) - ent
sprechen nicht mehr den heutigen Verhältnissen; 
sie sollen deshalb durch ein modernes Monopol
gesetz ·ersetzt werden. Das Monopolwesen ist 
gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 4 B-VG in Gesetzgebung 
und V ollZJilehung Bundessache. 

Den unmittelbaren Anlaß für die gesetzliche 
Neuregelung des Salzmonopols gibt die geplante 
überleitung der Salinenbetriebe des Bundes in 
eine Aktiengesellschaft (österreichische Salinen 
Aktiengesdlschaft), deren säintliche Aktien im 
Eigentum des Bundes stehen. "Auf diese Aktien
gesellschaft soll ab 1. Jänner 1979' die wirt~ 

*) Die Zol1- und Staatsmonopolsordnung bestand 
aus elf Ha'1lptstücken, ,die. ersten zehn wurden im 
Jahre 1920 durch das Zollgesetz, StGBl. Nr. 250/1920, 
aufgehoben. Die im beiliegenden Auszug als "auf
gehoben" bezeichneten, weggelassenen Bestimmungen 
wurQen durch spätere Rechtsvorschriften' entweder 
ausdrücklich oder inhaltlich aufgehoberi. Jene weg
gelassenen Bestimmungen, die als gegenstaridslos be
~eichnet sind, waren. hauptsächlich. Vorschriften, die 
auf die Verhältnisse in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie abstellten, sOwie. solche, die sich auf eine 
vollständige AusübUrig Qes "ausschließenden Vor
behaltes" bezogen. Hinsichtlich Ms Monopolgegen
standes . Salz Wurde der "ausschließende Vorbehalt" 
nur beschränkt ausgeübt. 

schaftliche Verwaltung des Salzmonopols über
gehen.. Die damit v.e~buIlidenen personakecht
lichen Rcegdhmgen (s~ehe § 8 und dite Erläute
rungen hiezu) wurden im Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat und den zuständigen Gewerkschaften 
ausgearib~itet: nie Monopdlvetwaltunl?; ·durch eine 
Aktiengesellschaft hat siCh beim Tabakmonopol 
des Bundes, wo sie durch die Austria Tabakwerke 
Aktiengesellsmaft vorm. österreichische Tabak
re~ie ausgeübt wird, durch Jahrzehnte bestens 
bewährt. 

Die bisherige Führung der österreichischen 
Salinen als Bundesbetrieb ohne ,eigene R>echts
persönlichkeit und die damit untrennbar ver
bundene Eingliederung in den Bundeshaushalt 
hatte ·zur Folge, daß .der' - im wesentlichen aus 
den Pensionslasten herrührende - Betriebsab
gang der . letzten Jahre als Folge des kameralen 
V,errechnungssystems im jeweiligen Bundesbudget 
seinen Niederschlag fand. Die künftige. wirt
schaftliche Verwaltung' des Österreichischen Salz
monopols durch eine Aktienges'ellsch,aft bed·eutet 
inhaltlich die Ausgliederung aus dem Bundes
haushalt. Ab dem Jahr 1979 wird lediglich der 
Pensionsaufwand der Bediensteten des Bundes 
vom Bund zu tragen sein. Diesem Bensionsauf
wand von etw.asmehr als 100 Mil!. S stehen die 
im § 9 norll1iertenBeitragsieistungen der Aktien
gesellschaft gegenüber. Da seit geraumer Zeit bei 
denösterreichischen Sal,inen keine Aufnahmen in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis' 
als Beamte oder. ständige Salinenarbeiter mit 
Anspruch auf pensionsversorgung _ ~u~ch den 
Bund mehr vorgenommen werden, verringert_ 
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sich auf· längere Sicht -die Anzahl der Pensions
parteien ·und.damit ,der Pensions aufwand. Dem 
Alleinaktionär Bund gebühren die Einnahmen 
aus der von der Aktiengesdlschaft zu zahlen
den Dividende; mit ,einer solchen kann nach 
Inbetl'iebnahme der im Bau befindlichen Saline 
Steinkogel gerechnet werden. Die wirtschaftliche 
Verwaltung des österreichischen Salzmonopols 
durch eine Kapitalgesellschaft sIJe11t langfristig 
eine Entlastung des' Bundeshaushaltes dar und 
liegt durch die damit V'erbundene Beweglichke:it 
in finanziellen und personellen _ Angelegenheiten 
sowie die erhöhte wirtschaftliche Effiz,ienzund 
E~genveran~ortung im ,gesamtstaatlichen Inter
esse. Durch das Salimonopolgesetz werden sich 
daher für den Bund. vOI'aussichtlich keine' per
sonellen oder finanziellen Mehrbelastungen er-. 
geben. 

Der Umfang des Salzmonopols, das sich auf 
die Gewinnung, die Erzeugung, die Einfuhr und 
die Durchfuhr von Salz erstreckt, soll mit Aus
nahme des Durchfuh.rmonopols, für welches keine 
wirtschaftliche Notwendigkeit mehr besteht, bei
behalten werden. Die bisherige Monopolabgabe 
(früher Lizenzgebühr) für eingeführtes Salz ,:.) soll 
wegfallen. Das Einfuhrmonopol wird zum Schutz 
der inländischen Salzgewinnung streng gehand
habt, die Salz·einfuhren fallen deshalb mengen
maßig kaum ins Gewicht. Außerdem sind Salz
einfuhren ,durch die Monopolverwaltung auf 
Grund des § 30 lit. gdes Zollgesetzes 1955, BGBl. 
NI'. 129, eingangs abgabenfrei, sodaß für solche 
Einfuhren schon bisher keine Monopolabgabe 
zu entrichten war. 'Das Aufkommen an Monopol
abgabe war infolgedessen bisher völlig bedeu
tungslos (1976: 58 OOOS, Bundesvoranschlag 1977: 
30000 S). 

Die vorgesehene Neuregelung des Salzmono
pols Lehnt sich, soweit Parallelen zum Tabak
monopol bestehen, ,an das Tabakmonopolgesetz 
1968, BGBl. Nr. 38, an. Sie nimmt auch ,auf das 

.Berggesetz 1975, BGBl. Nr.259, Bedacht, das 
wegen der heimisch-en Salz gewinnung im Berg
bau bedeutsam ist; einzelne Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes müssen der geänderten Rechtslage 
angepaßt werden. (siehe § 12). Die Zuweisung der 
sogenannten ständigen Salinenarbeiter . zu der 
mit der Monopolverwaltung betrauten Aktienge
sellschaft (siehe § 8 Abs. 1 Z. 1) macht auch eine 
Anderung des Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetzes, BGBL NI'. 20.0./1967, erforder
lich (siehe § 13). 

Auch nach dem Wirksamwerden des Salzmono~ 
polgesetzes wird die Festsetzung der Pr,eise, zu 
welchen die Monopolverwaltling Salz abgibt, nach 
dem Gesetz vom 13. Apr·il 1920, StGBl. Nr. 180., 

*) Siehe di~ Kundmachungen des Bundesministers 
für' FinanZlenBGBI. Nr.644/1974 urid 645/1976 
(jeweils Art. 11). 

der Zustimmung des Hauptausschusses des Natio
nalrates bedürfen; dieses Gesetz, das den Rang 
eines Bundesverfassungsgesetzes hat, w,ird nicht 
berührt. 

Nähere Einzelheiten sind aus den folgenden 
Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
zu ersehen. 

Die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 und 2 erster 
Satz unterliegen nicht der ZustJimmung des Bun
desr,ates nach Art. 42 Abs. 5 B-VG. 

Zu § 1: 

Geltungsbereich des Gesetzes ist das Bundes
gebiet, das Einfuhrmonopol soll allerdings nur im 
Zollgebiet gelten (siehe § 3 Abs. 1), da es in den 
Zollausschlußgebieten nicht gehandhabt werden 
könnte. 

Der Monopolgegenstand wird nicht mehr so 
wie ,jn der Zol1- und Staatsmonopolsordnung als 
"Kochsalz" 'sondern nur als "Salz" bez,eichnet 
(siehe auch die in den Erläuterungen zu § 3 
wiedergegebene Nummer 25.0.1 des Zolltarifes). 
Der Begriff "Salz" im Sinne des Salzmonopolge
setzes ist weiter als der im Berggesetz 1975 ge
br,auchte Begriff "Steinsalz" ;er umfaßt auch 
Natriumchlorid, das aus semen chemischen 
Grundlagen erzeugt wurde. 

Nach dem Berggesetz 1975 list Steinsalz em 
bundeseigener mineralischer Rohstoff (siehe die 
Erläuterung,en zu § 2). Es erübrigt sich deshalb, 
d~eBestimmungdes § 402 der Zol1- und Staats
monopolsordnung, wonach alles auf oder unter 
der Oberfläche des Staatsg,ebietes von der Natur 
erzeugte, in reinem Zustande oder ,im Gemenge 
mit anderen Stoffen vorhandene Kochsalz ein 
aussch·1ieß,endes StaJaoeigentlim ist, ,in das· Salz
monopölg.esetz zu übernehmen. 

Zu § 2: 

Zuwiderhandlungen gegen das Gewinnungs
und Erzeugungsverbot werden als' vorsätzliche 
oder fahrlässige Eingriffe in die Rechte des Salz
monopols nam' § ,44 Abs., 1 lit. b bzw. § 45 
Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes, ~GBl. NI'. '1291 
1958, geahndet. Die Erteilung der vorgesehenen 
monopolbehördlichen Bewilligungen obliegt dem 
Bundesmi'mster für Finanzen (siJehe § 4 Abs. 2). 

Die im Abs. 1 zitierten Bestimmungen des 
Berggesetzes 1975 faut~n: 

,,§ 1. Im Sinn·dieses Bundesgesetzes ist 

2. "GeWtinnen" 'dals Lösen oder . Frrusctzen 
niineralischerRohstoffe.'ul;1d diJe damit zusam~ 
menhängenden vorberei tenden, begleitenden und 
nachfolgenden Tätigkeiten; , 
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8. ,,,mineralischer Rohstoff" jedes Mineral, 
Mineralgemenge und Gesoean, jede Kohle und 
jeder Kohlenwasserstoff, wenn sie natürlicher 
Herkunft sind, unaibhäng,ig davon, ob 'SILe in 
festem, gelöstem, flüS!Sig<em oder gasförm~gem 
Zustan,d vorkommen; 

§ 4. (1) Bundeseigene mineralische Rohstoffe 
sind: 

1. Steinsalz und alle anderen mit diesem vor
kommenden Salze;" 

Definiert wird nur der B~riff "Gew:innung". 
Die "Gewinnung" unterscheidet sich von der "Er
zeugung" dadurch, daß Salz, welches gewonnen 
wird, bereits vorhanden ist, während die Erzeu~ 
gung darin besteht, daß Salz durch bestimmte 
Vorgänge erst entsteht. 

Wasser mit einem Salzgehalt, auch mit einem 
natürlichen, ist eine salzhaltige Ware. Wird Salz 
daraus entnommen, so liegt eine "Gewinnung" 
vor. Die Bestimmungen am Ende des Abs. 1 sind 
notwendig, um auch Fälle zu erfass,en, in denen 
W,asser mit einem natürlichen Mindestsalzgehalt 
wegen desselben verwendet wird, aber das Salz 
im Wasser verbleibt (z. B. 'Badewasser aus einer 
Solequelle). Um aus .salzhaltigen Gewässern tech
nisch Sudsalz hersteIIen zu können, ist ein be
stimmter Mindestsalzgehalt erforderlich; die 
Grenze liegt derzeit bei etwa 15 Gramm je Liter. 

Zu § 3: 

Die Erteilung der monopolbehöl1dlichen Ein
fuhrbewilligung obliegt dem Bundesminister für 
Finanzen (si,ehe § 4 Acbs. 2). 

halb vor, daß in diesen Fällen zollrechtliche Be~ 
freiungen von der Stellungspflicht nicht gelten 
sollen. Als . solche kommen' hauptsächiich die 
Befreiungen nach § 52a (bei Bewilligung zur 
Abgabe von Sammelwarenerklärungen) und auf 
Gnmd einer Verordnung zu § 153 Abs. 3 des 
Zollgesetzes 1955 (bestimmte Postsendungen) in 
Betracht. 

Die Zoll~ und Staatsmonopolsordnung ent~ 
hält keine Bestimmungen über Ausnahmen von 
der Bewilligungspflicht für Salzeinfuhren bzw. 
vom Einfuhrverbot von Salz. Die im Abs. 3 
vorgesehenen Ausnahmen haben sich als notwen
dig erwieseri; einige ähnliche Ausnahmebestim
mungen sieht auch das Tabakmonopolgesetz 1968 
vor (siehe dessen § 2 Abs. 2). 

Die Bestimmungen des Abs. 4 entsprechenden 
gleichartigen B,estimmungen des§ 2 Abs. 3 des 
Tabakmonopolgesetzes 1968. 

Es ist beabsichtigt, auf Grund des Abs. 5 
eine V,erordnung zu erlassen. Die Aufzählung 
der Waren, in welchen Salz nur mit monopol
behördlicher BewiIIigung eingeführt werden darf, 
wird wahrscheinlich zunächst nur Würzmittel in 
Pulverform aus der Nummer 21.04, Badesalz 
aus der Nummer 33.06 A und bestimmte 
Mischungen (auf der Grundlage von Natrium
chlorid) aus der Nummer 38.19 L des ZoIItari
fes erfass,en. 

Verstöße gegen das Einfuhrverbot und das 
im Abs. 6 zweiter Satz aufgestelIte Verwendungs
verbot werden als vorsätzliche oder fahrlässige 
Eingriffe in die Rechte des Salzmonopols nach 
§ 44 Abs. 1 lit. c und §44 Abs. 1 lit; b bzw. 
§ 45 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes geahndet. 

Die im Abs. 1 Z. 1 genannte Nummer 25.01 Zu § 4: 
des Zolltarifes lautet: 

,,25.01 Salz (Steinsalz, Siedesalz, Seesalz, Speise
salz) ; reines Nat\1iumchlorid; Salinen
mutterlauge; Meerwasser" 

Die. durch Abs. 1 Z. i erfaßten Waren kön
nen, wie sich aus § 1 Abs. 2 ergibt, nur solche 
sein, in welchen Salz im Gemenge, fest oder 
gelöst, enthalten ~st. Nach den bisher gemach
ten Erfahrungen ist es nicht notwendig, jede 
Einfuhr von Salz in anderen Waren als solchen 
der Nummer 25.01 des Zolltarifes vom Vor
liegen einer monopolbehördlichen Bewilligung 
abhängig zu machen. Es sollen daher jene Waren, 
in denen Salz ohne eine. solche Bewilligung nicht 
eingeführt werden darf, durch Verordnung be
stimmt werden. 

Eine . wirksame Handhabung des Einfuhr
monopols setzt unter anderem vOraus, daß bei 
Salzeinfuhren, die nur mit monopolbehördlicher 
Bewilligung zulässig sind, grundsätzlich die Ver
pflichtung besteht, das. Salz oder die salzhaltige 
Ware dem Zollamt zu stellen. Abs. 2 sieht des-

Die dem Bundesminister für Finanzen unter
stellten Abgabenbehörden sind die Finanzämter, 
die Zollämter und die Finanzlandesdirektionen. 
Das Salzmonopolgesetz sieht eine übertragung 
von Aufgaben (monopolbehördliche Aufsicht) an 
die im § 5 Abs. 2 bezeichneten Finanzämter 
vor. Zu den ander,en Bundesgesetzen, nach denen 
den unterstellten Abgabenbehörden Aufgaben 
übertragen sind, gehören vor allem das Abgaben~ 
verwaltungsorganisationsgesetz (A VOG), BGBl. 
Nr. 18/ 1975, und das Finanzstrafgesetz, BGBI. 
Nr. 129/1958. So obliegt zum Beispiel nach § 14 
Abs. 1 Z. 3 A VOG die Handhabung der Mono
polvorschriftenbei der Einfuhr von Monopol
gegenständen den Zollämtern, soweit diese durch 
Gesetz nicht anderen Behörden ubertragen ist. 

Die Zuständigkeit des Bundesministers für 
Finanzen für die Erteilung der monopolbehörd
lichen Bewilligungen ergibt sich derzeit aus dem 
Bundesministeriengesetz, BGBI. Nr. 389/1973 
(siehe dort die Anlage zu § 2, Teil 2 Ab
schnitt D Z. 6). 
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Zu§ 5: 

, Um eine wirksame Handhabung desSalzmono
pols zu gewährleisten, müssen die Monopol
behörden - eine Aufsichtstätigkeit an Orten aus~ 
üben dürfen, wo Eingriffe in Rechte des Salz
monopols vorkommen können. Die in den Abs. 3 
und 4 vorgesehenen Bestimmungen sind einschlä
gigen Vorschriften in den Verbrauchsteuergeset
zen nachgebildet (siehe z. B. -die §§ 17 und 22 des 
Biersteuerg.esetzes 1977, BGBI. Nr. 297). 

Zu § 6: 

Die hoheitliche Verwaltung des Salzmonopols 
obliegt den im § 4 bezeichneten Monopolbehör
den. Die wirtschaftliche Verwaltung obliegt bis 
zum 31. Dezember 1978 der Generaldirektion 
für die österreichischen Salinen (siehe § 14 
A:bs. 1). Mit ihrem im Ahs. 1 vor.g,esehenen 
übergang auf die österreichische Salinen Aktien
gesellschaft wird die Gebarung der österreichi
schen Salinen aus dem Bundeshaushalt ausgeglie
dert. Die Aktiengesellschaft hat die Verwaltung 
nach kaufmännischen Grundsätzen zu besorgen 
(siehe Abs. 2), sie kann allerdings die Preise für 
Salz, das zur Verwendung im Bundesgebiet abge
geben wird, nicht selbst bestimmen, da dieselben 
vom Bundesminister für Finanzen festzusetzen 
sind (siehe § 7 Abs. 1 und die Erläuterungen zu 
§ 7). 

Die Aktiengesellschaft wird die Versorgung des 
Inlandsmarktes mit Salz (Abs. 2) weitestgehend 
aus der inländischen Produktion zu sichern ha
ben. Aus der Verpflichtung, die Salzversorgung 
zu sichern, ergibt sich auch die Verpflichtung, 
Salz in ausreichenden Mengen und entsprechend 
der Nachfrage in den Verkehr zu bringen. Hie
bei werden die jeweiligen wirtschaftlichen und 
technischen Möglichkeiten der Aktiengesellschaft 
zu berücksidnigen sein. 

Bei der Einrichtung von Besuch,erstrecken in 
Bergb~.uen und der Abhaltung von Führungen 
(Abs. 3) sind die einschlägigen bergrechtlichen 
Vorschriften, vor allem der § 212 des Berg
gesetzes 1975, zu beachten. 

Zu § 7: 

Die Festsetzung der Inlandverschleißpreise für 
Salz (Abs. 1) bedarf nach dem Gesetz vom 
13. April 1920, StGBI. Nr. 180, der Zustim
mung des Hauptausschusses des Nationalrates. 

Zuwiderhandlungen gegen' das im Abs. 2 vor
gesehene Verwendungsverbot werden nach § 44 
Abs. 1 lit. b bzw. § 45 Abs. 1 des Finanzstraf
gesetzes als vorsätzliche oder fahrlässige Ein
griffe in die Rechte des Salzmonopols geahndet. 
Mit Rücksicht auf die Bestimm.ung des zweiten 
Satzes, ist auch eine Ahndung nach § 42 Abs. 1 
lit. a oder b bzw. § 43 Abs. 1 des Finanzstraf-

gesetzes als Hinterziehung oder fahrlässige Ver
kürzung von Einnahmen des Salzmonopols mög
lich. 

Zu § 8: 

In den Salinen betrieben sind derzeit vier Grup
pen von Bundesbedienstetenbeschäftigt. Abs. 1 
regelt für die einzelnen Gruppen, wer Dienst
nehmer des Bundes bleibt und wer Arbeitnehmer 
der Aktiengesellschaft wird. Es wird ferner be
stimmt, daß die Kosten der Besoldung der Bun
desbedi,ensteten, welche der Aktiengesellschaft 
zur Dienstleistung zugewiesen werden; zu Lasten 
der Aktiengesellschaft gehen. 

Zu den "Kosten der Besoldung" (vgl. § 3 
Abs. 6 des Finanzausgleichsgesetzesl973, BGBI. 
Nr. 445/1972) gehören alle Geldleistungen, die 
auf Grund der geltenden dienstrechtlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften für die 
im Abs. 1 Z. 1 und 3 bezeichneten Arbeiter 
und Beamten zu erbringen sind. Aber auch' Bei
träge, die der Dienstgeber auf Grund der in 
Rede stehenden Dienstverhältnisse nach anderen 
Vorschriften zu leisten hat (z. B. die Dienstgeber
beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen) und die Wohnung,sbeihilfen zählen zu den 
Kosten der Besoldung. 

Das Personal des Bundesbetriebes ,österreichi
sche Salinen besteht aus Bediensteten mit An
spruch auf Pensionsversorgung durch den Bund 
(Beamte und sogenannte "ständige" Arbeiter) 
sowie aus Bediensteten, di'e in einem privat
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen 
u~d der Pflichtversicherung nach dem Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetz unterliegen (Ver~ 
tragsbedienstete und sogenannte "nichtständige" 
Arbeiter). Pragmatisierungen und Ständig
machungen werden nicht mehr vorgenommen, 
sodaß die erste Gruppe im Auslaufen begriffen 
ist. 

Die .i\nderung der Rechtsform der österreichi
schen Salinen muß unter Wahrung der Rechte 
der Belegschaft erfolgen. Dies bedeutet, daß die 
Rechte der Beamten und der ständigen Arbei
ter - letztere weisen einen beamtenähnlichen 
Status auf, obwohl sie in .einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis stehen - erhalten werden 
müssen. Das wesentlichste Recht dieses Personen
kreises, jenes auf Pensionsversorgung durch den 
Bund, kann am zweckmäßigsten und wirtschaft
lichsten durch die Belassung im Dienstverhältnis 
zum Bund und' eine Zuweisung zur Aktien~ 
gesellschaft gesichert werden (siehe Abs. 1 Z. 1 
und 3). 

Die Dienstnehmer, welche der Pflichtversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetz unterliegen, werden in ein Arbeitsver
hältnis zur Aktiengesellschaft, übergeleitet, sie 
werden Arbeiter oder Angestellte der Aktien~ 
gesellschaft (siehe Abs. 1 Z. 2 und 4). Auch bei 
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dieser Gruppe tritt eine Beeinträchtigung . erwor
bener Rechte nicht ein. 

Der Anspruch der "ständigen" Arbeiter auf 
Lohn richtet sich gegen den Bund als ihren 
Dienstgeber. Dieser Anspruch erfährt auch nach 
übertragung der wirtschaftlichen Verwaltung des 
Salzmonopols an eine ,Gesellschaft mit eigener 
Rechtspersö~lichkeit keine Xnderung. Da die 
Löhne und sonstigen Geldleistungen an die Ar
beiter des Bundes unmittelbar von der Aktien
gesellschaft ausgezahlt werden sollen, ist es er
forderlich, ausdrücklich zu normieren, daß diese 
die Kosten der Besoldung zu tragen hat (siehe 

~ Abs. 1 Z. 1). Zu den Rechten der "ständigen" 
Arbeiter, die gewahrt werden müssen, zählen ins
besondere das Recht auf Kranken- und Unfall
versicherung nach dem Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz (siehe § 13) und der 
Anspruch auf Pensionsversorgung durch den 
Bund. § 50 Abs. 2 lit. ader Salinenarbeiter
Pensionsordnung 1967 gesteht das Recht zu, bei 
einer ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von 
mindestens 35 Jahren bereits nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres auf eigenes Verlangen in 
den Ruhestand versetzt zu werden. 

Es ist beabsichtigt, die Rechte und Pflichten 
der im Abs. 1 Z. 2 genannten Arbeiter als 
Arbeitnehmer der Aktiengesellschaft in einer 
Arbeitsordnung zu regeln. 

Um den Beamten ihre erworbenen Rechte 
wahren zu kÖnnen, ist die Belassung limöffent
lich-rechtlichen Bundesdienstverhältnis und eine 
Zuweisung zur Dienstleistung an die Aktien
gesellschaft auf die Dauer ihres Dienststandes der 
Z<ie1f.ührendslJe Wieg ~SlilChe Ahis. 1Z. 3). Da die 
Bezüge dieser Beamten weiterhin vom Zentral
besoldungsamt (künftig Bundesrechenamt) auszu
zahlen ,sein werden, ist die B,estimmung notwen
dig, daß die Aktiengesellschaft zum Ersatz der 
Kosten der Besoldung verpflichtet ist. 

Die Rechte und Pflichten der Vertragsbedien
steten des Bundes, dte Arbeitnehmer der Aktien
gesellschaft werden (siehe Abs. 1 Z. 4), ergeben 
sich aus dem Angestelltengesetz, BGBL Nr. 292/ 
1921, dem Kollektivvertrag und aus Betriebs
vereinbarungen. übereinstimmung besteht, daß 
auch die Vertragsbediensteten durch die Xnde
rung der Rechtsform der österreichischen Sali
nen in ihren Rechten nicht beeinträchtigt werden 
sollen. Gemeinsam mit den Betriebsräten wurde 
eine Vorgangsweise gefunden, die durch Ab
schluß von Kollektivvertrag und Betriebsver
einbarungen gewährleistet, daß die Rechte der 
Vertragsbediensteten insgesamt keine Ver
schlechterung erfahren. In Ein:öelfällen wird die 
Vereinbarung des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948, BGBI. Nr.86, als lex contractusdie Wah
rung bestehender Rechte sichern. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
und zwecks Kostenersparnis ist es unerläßlich, 
die Dienstgeberfunktionen für die Beamten und 

Arbeiter des Bundes, welche der Aktiengesell~ 
schaft zur Dienstleistung zugewiesen werde'n, 
vom Vorsitzenden des Vorstandes d~r Aktien
gesellschaft wahrnehmen und ausüben zu lassen 
(siehe Abs. 2). Ohne eine diesbezügliche Bestim
mung wäre der Bundesminister für Finanzen 
alleinige Dienstbehörde für die Beamten und 
für die im Bundesdienst ,verbleibenden ständigen 
Arbeiter einziger Vertreter. des Bundes als pri
vatrechtlich'er Arbeitgeber. 

N eben der großen Anzahl von Dienstnehmern 
des Bundes, die der Aktiengesellschaft zur Dienst
leistung zugewiesen werden, spricht auch noch 
die örtliche Situation - die Gesellschaft hat ihren 
Sitz in Bad !schI, das Bundesministerium für 
Finanzen befindet sich in Wien - eindeutig für 
die im Abs. 2 vorgesehene Regelung. Die über
tr.agungder Dienstgeberfunktionen auf ein Or
gan der Aktiengesellschaft liegt auch im Inter-
esse der Belegschaft; . 

Zu § 9: 

Die in einem Dieri9tverhältnis zur Republik 
österrerm eBund) V'erbldbenden und der Aktien
gesellschaft ,zu~r Dienstleistung zU!;1ewiesenen 
Arbeiter und !Beamten haben für sich und ähre 
Hinterbliebenen weiterhin Anspruch ~ auf P'en
sionsversorgung durch den Bund. Rechtsgrund
lage für die Pensionsansprüch1e ist für die 
Beamten das Pensionsgesetz 1965, BGBL Nr. 340, 
und für ,diJe Arbeiter die Salinenarbeiiter-P,ensions
ordnung 1967, 'BGBL Nr. 5/1968. Zu diesen 
Ruhe- und V'ersol'gungsbezügen des Bundes soll 
die Aktiengesellschaft einen Beitrag leisten, 
dessen Höhe den finanziellen Leistungen ent
spricht, die sich ergeben würden, wenn, die ,ihr 
zur Dienstleistung zugewiesenen' Arbeit,er und 
B,e3imtlen ,des Bundes der Pensionsversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz unterlägen. Diese finanziellen Leistungen 
setz'en sich zusammen aus . 

1. dem nien~ogeberbeitrag, der an den zustän
di~en PensionsV'ersicherungsträger abzufüh
ren ist, 

2. der Differenz zwischen dem Dienstnehmer
!beitrag, <:len der Versicherte zur Pensionsver
sicherung zu leisten hätte, und dem Pensions
!beitrag, der an den Bund zu leisten ist, ~und 

3. der AMertigung, die einem Beschäftigten, 
welcher ,der Pensionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ,unter
liflglt, beim Ausscheiden aus dem Aktivstand 
aus Atters- oder Gesundheitsgründeri 
gehührt, auf ,die aber der Beschäftigte mit 
Anspruch auf Pensionsversorgung durch 
den Bund keinen Anspruch hat. 

Darülber hinaus wären noch finanzidle Leistun
gen denkbar; die darin bestehen, ,daß Beschät
,tigt,e mit Anspruch ~auf Pensionsversorgung 
durch den Bund künftighin ~ine Pension erhal-
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neu, die über den Höchstbemessungsgrundlagen 
des Allgemeinen So;z;ialversicherungsgesetzes 
liegt. Dies ist im allgemeinenn,ur bei Beamten 
in, Jeinender Funktion d!er. Fall und fällt Ihei 
deri Osterreichischen Salinen nicht ins Gewicht. 

Unter Berücksichtigung aller vorstehend 
beschriebenen Leistungen .ist auch unter -Bedacht
nahmeauf ,die ZUl111 1. Jänner 1978 in Aussicht 
genommene Erhöhung der Beiträge in der 
PensionsversicherUlng ein ,Beitrag zum Pens,ions
aufwand in der Höhe von 29 % des Aufwandes 
an A,kitivbezügen für die Arbeiver und Beamten 
des Bundes, welche dier Aktiengesellschaft zur 
Di,enstleistung zugewiesen werden, angemessen. 
Zu den Akuivbezügengehören derzeit das Gehalt, 
der Lohn, die Haushaltszula~e, die T,euerungs
zulage, ruhegel1lUßfähige Zulagen" anspruchsbe
gründende Nebengebühren und Sonderzahlun
gen. Die im A!bs. 1 ,erwähnten P'ensionsbei
träge sind im § 22 :des Gehalts'gesetz,es 1956, 
BOB!. Nr. 54, d!iebesonderen Pensionsbei
träge im § 56 des Pensionsgesetzes 1965 
geregelt. Die letzteren sind in Fällen, in denen 
der Bund ,für an~el'ech'Il!ete RuhegenußvordienSit
Zleiten keinen Uberweis:ungsbetrag nach, den 
sozialversicherung'srechtlichen Bestimmung,en er-
hä!t~ vom -Beamten :cu leisten. ' 

Zu § 10: 

Die im Abs. 1 bezeichneten Voranschläge wur
den schon bisher von der Generaldirektion der 
österreichiischen Sa}inen erstellt und dem ß.undes
ministerium für Finanzen vorgelegt. 

Durch Abs. 2 werden zur Vorsorge Unter
stützung~maßnahmen des Bundes für den Fall 
ermöglicht, daß als Folge einer Festsetzung 
n~cht kosuendeck,en,der Inlaridverschleißpreise 
für Salz ,die Aktiengesellschaft ständig hohe 
Verluste hinnehmen müßte, welche sie nicht selbst 
ausgleichen kann. Derartige Maßnahmen dürften 
mittelfristig selbst bei einem Stagnieren ,des 
Salzmarkves im Inland kaum notwendig sein. 
Eine Verpflich uungdes B,undes, solche Maß~ 
nahmen zu treff,en, besteht nicht. 

Zu ,§ 11: 

Die Bestimmungen des Abs. 1 und des Abs. 2 
erSller Satz 'betreffen Verfügungen über Bundes
vermög,en (Art. 42 Abs. 5B-VG) und dürfen 
daher nicht unter Mitwiirkung dies Bundesrates 
zustandekommen. ' , 

Die Ausgliederung des Bundesbetriebes öster
reichisch:e Salinen aus dem Bundeshaushalt erfor
dertdie ~m Aibs.1 vorges'ehenen Bestimmungen 
über den Eigenuumsübergang vom Bund auf 
di;e Akti;enge~ellschaft und deren Gesarhtr,echts
nachfolge. Die Vermögensübertragung auf die 
AktiengeseUschafterfolgt wie andere in der 
V1el'gangenheit durchgeführte übertragungen von 
Bundesvermög,en zu Buchweruen,. um die Kosten 
einer Neuhewertung zu vermeiden. Hiebei wurde 
auch danuf Bedacht genommen, daß doie Vermö-

gensübenragung- hinsichtlich der Anteilsr,echte 
des ,Bundes im Bereich der V'erstaatlichten Indu
strie,gemäß Art. lIder OIG-Ges·etz-Novelle 1969, 
BGtB!. Nr. 47/1970, ohne NeuheWiertung der 
Aktiva 'erfo}gt ist und auch bei der branchen" 
mäßigen Zusammenführung der Gesellschaften 
ähnlich VOl'gegangen wurde (z. B. § 1 Ahs. 4 
des 'Bundesgesetzes vom 11. Juni 1975,. BGBL 
Nr. 359, zrur Zusammenfassung von Unter
nehmungen d,er Vierstaatlichten Edelstahlindu
strie. und Änderungen des tHG-Gesetzes). 

Zwischen der:&epub1:ik öster·r.eich und dem 
Fretstaat iBayern besteht die Salinenkonvention 
vom 18. März 1829 in der Fassung des Abkom
mens vom 25. März 1957, BGBL Nr. 197/1958. 
Alle ,Bestimmungen ,dieser Konvention, nach 
denen di'e Republik österreich Rechte oder 
Pf!:ichten hat, die mit dem Salzhe!1gbau am 
Dür.rnberg zusammenhängen, werden an die 
mit 1. Jänner 1979 in öSi1:cneich !cintret'ende 
Änderung der Rechtslage anzupassen sein. Die er
forderlichen Verhandlungen wird das Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten nach 
der Kundmachung des Salzmonopolgesetzes ein
IeiDen. 

Die im Aibs, 2 angJeführte Bad lschler Spezial
salz-Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haf
tung ist eine ,im' Eigentum der Republik 
österreich - lAlleingesellschafter ist der Bund -
stehende Gesellschaft, deren Gechäftszweck di,l! 
Erz,eugung und der Vertrieb von Spezialproduke 
ten unber maßgebender Mitwirkung der öster
reichischen Salinen ,ist. Mangels eigener Rechts
persÖnlichkeit konnve der Bundesbetrieb 
Ost,errei,chische Sa1inendiese Gesellschaft nicht, 
selbst gründen. Die Ba.d Ischler Spezialsalz-Ver
triebsgesellschaft mit heschränkter Haftung Wlird 
durch die im Abs. 2 vorgesehene übertragung 
der Stammanllei!.e ZiU einer Tochtel1gesellschaft 
der Osterreichische Salinen Aktiengesellschaft. 

Beim überg'ang der wirtschaftlichen V,erwal
tung des Salzmonopols von einem Bundesbetrieb 
auf ,eine Akuiengesellschaft, deren sämtliche 
Aktien im Eigentum des ,Bund/es stehen, soll es 
zu keinen Belastungen mit bundesr,echtlich gere
gelten Abgaben kommen; Abs. 3 sieht deshalb 
entsprechende Beffleiungen vor. Eine Besümmung 
wie jene des erscen SatZics 'enthält auch § 24 
Abs. 4 des Postsparkassengesetzes 1969, BGB!. 
Nr. 458. Die Bestimmungen des zweiteri Satzes 
s,ind jenen des § 13 Abs. 1 und 2 des Struktur
V'erhes'serungsgesetzes, 'BGBL Nr. 69/1969, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr, 493/ 
1972, nachgebildet. Der erwähnte § 29 des 
UmsaDzsbeuergeset:zes 1972 :regelt die Steuelr vom 
Selbstv,erbrauch. Eine Vermögensübertragung im 
Weg'e 'einer Gesamtl'echtsnachfolgestellt keine 
Zuführung von Anlagegütern z:ur Verwendung 
oder Nutzung im Sinne des § 29 Abs. 2 
UStG. 1972 dar und ist daher kein Selbstver
brauch, 
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Nach § 10 Z. 1 des Gerichts- und Juscizver
waItungsgebührengtes·etzes .1962 sind der Bund, 
die öffentlich-lt'echtLichen Fonds, der.en Abgang 
der Bund zu decken hat, und die im jeweiligen 
Bundesfinanzgesetz bezeichneten Monopol- und 
Bundesbetri,ebe von der Zahlung der Gebühren 
befreit. Diesle Gebührenfreiheit ~ürde auch 
der Osterreichische Salinen Aktiengesellschaft 
zukommen, sobald s~e im Bundesfinanzgesetz als 
die mit.der Verwalnung des Salzmonopols gesetz
lich betraute Gesellschaft aufsche,int. Da dies 
erstmals ,im ,Bundesfinanzgesetz 1979· möglidl 
sein wird,' sollen durch di'eim Abs. 4 vorgtese
hene Befreiunggbestimmung auch Schriften und 
Amtshandlungen ,erfaßt wer,den, die schon vorher 
~m Zusammenhang mit den Vorgängen gemäß 
Abs. 1 und 2 notwendig sind. 

Ober die Rechte, welche gemäß Abs. 1 auf die 

mineralischer Rohstoffe (vorwiegend von Salzen) 
hergcstelllte Hohlräume, alber auch, waJSfürö,ster
reich eher in Frage kommt, um bergmännisch in 
geeigneten geologischen Formationen angelegte 
Kavernen. 

Der geltende Text des § 1 Z. 7 und der §§ 76, 
77, 78 und 262 Abs. 2 des Berggesetzes 1975 
lautet: 

,,§ 1. Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 

7. "geolog:ische Struktur" ein besonders aus
gebildeter, durch undurchlässige Schichten 
begrenzter Bereim in porösen oder klüftigen 
Gesteinen; 

AktiengeseUschaft übergehen, bestehen zahlreiche, § 76. (1) Der Bund ist berechtigt, außer in 
Grundbuchseintragungen. Durch di!e :im Abs. 5 fremden Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1), -es sei 
vorgesehenen Bestimmungen soll eine -rasche denn, die in diesen Gewinnungs- oder Speicher
Verbücherung 'der Rechtsühergänge in einem beremtigten stimmen zu, im Amtsbezirk der 
abgekürzten Verfahren ermöglimi werden; eine Berghauptmann.smaft nam VOn dieser zu geneh
ähnliche Regdung ,enthält § 20 Abs. 2 des migenden Arbeitsprogrammen (§ 79) bundes
~undesb.~hngesetzes, BGBL Nr. 137/1969. per eigenemineralisme Rohstoffe aufzusumen und 
smng,emaß anziUwendende § 136 des Allgememen kohlenwasserstoHührende geoIogisme Strukturen, 
C?1'Undibumsgesetzes 1955 behandelt die B~rim- die zum Speichern von flüssigen oder gasförmigen 
ugung ,des Grundbuches auf A!llsuchen, bel der Kohlenwasserstoffen verwendet werden sollen, 
verschvedene Voraussetzungen, die sonst für die zu sumen und zu erforsmen. Er ist weiters 
Eintragungen ,erfO'rdedichsind, nicht erfüllt sein beremtigt, bundeseigene mineralische Rohstoffe 
mü'sslen'in von der Berghauptmannschaft anzuerkennen
Zu § 12: den Gewinnungsfeldern' (§§ 81 bis 85) .ausschließ

lich zu gewinnen und flüssige oder gasförmige 
Kohlenwasserstoffe in kohlenwasserstoffühl'enden 
geologischen Strukturen ode.r Teilen von solchen 
innerhalb von Gewinnungsfeldern ausschließlich 
zu speichern, 

Durch § 15 Abs. 1 Z. 1 soUen die letzten noch 
geltenden Bestimmungen der 2011- und Staats
monopollisordnung aufgehoben werden. Da § 76 
Aibs. 2 und § 78 Ahs. 3 des B'erggeseuzes 1975 
auf die 20'11- und StaatJsmonopoIsordnung Bezug 
nehmen, ,ist eine Änderung bzw. Aufhebung 
dlieser berggesetzlichen Bestimmungen notwendig. 
Der § 76 Abs.' 2 soll neu gefaßt werden und 
nunmehr ,die überlassung der Ausübung der 
R,echte zum Aufsuch!!n und Gewinnen von Stein
salz und allen a'nderen mit diesem vorkommenden 
Salzen ,an die Osterreichische Salinen Aktiengesell
schaft regeln. Diese Regelung erfordert auch eine 
Änderung des ersten Satzes des § 77 und des 
Abs. 2 des § 262 des Berggesetzes 1975. Schließlich 
soll noch durch eine Ergänzung des § 1 Z. 7 des 
Bergg,esetzes 1975 klargestellt werden, daß unter 
eine "geologische Struktur" auch ein künstlich 
hergestellter Hohlraum fällt, der zum "Speichern" 
im Sinn des § 1 2. 4 verwendet werden soll. 
Diese Klarstel!ung erscheint ,erforderLich, da, wie 
ausländisme Beispiele z,eigen, zunehmend auch 
künstlich geschaffene Hohlräume zum unterir
dischen behälterlosen Speichern von flüssigen 
oder gasförmig,en Kohlenwasserstoffen benützt 

'werden und diese Speicherart auch in österreich 
in Betracht kommen könnte. Vomehmlim han
deh: es sich hiebei um durch Auflösung löslimer 

(2) Für das Aufsuchen und Gewinnen von 
Steinsalz besteht ein Monopol des Bundes. Es 
ist durch die 2011- und Staatsmonopolsordnung 
vom 1 L Juli 1835, PGS Nr. 113, geregelt. Diese 
ist ~inngemäß auf' alle mit Steinsalz vorkommen
den anderen Salze anzuwenden. 

§ 77. Der Bund kann die Ausübung der Rechte 
nach § 76 Abs. 1 hinsimtlich einzelner Arten 
von bundeseigenen mineralischen Rohstoffen 
,einschließlich des Rechtes zu deren Aneignung 
in von ihm zu bestimmenden Gebieten im Amts
bezirk einer Berghauptmannschaft (Aufsuchungs
gebieten) natürlichen oder juristisch·en Personen, 
die 'über die notwendigen technism·en und 
finanziellen Mittel zur Eröffnung und Führung 
eines Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes 
Entgelt überlassen. Mit der Ausübung der Rechte 
des Aufsuchens und Gewinnens von Kohlen
wasserstoffen ist auch die Ausübung des Remtes 
zum Suchen und Erforsmen kohlenwasserstoff
führender ,geologischer Strukturen, die zum 
Speichern von flüssigen oder gasförmigen Kohlen-
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wasserstoffen verwendet wel'den sollen, sowie des 
Rechtes zum Speichern solcher Kohlenwa'sserstoffe 
in kohlenwasserstofführenden geologischen Struk-
turen zu überlas~en. . 

§ 78. (1) Bei Überlassung der Ausübung der 
Rechte des Aufsuchens und Gewinnens von 

, Kohlenw:asserstoffen oder von uran- lind 
thoriumhalcigen mineralischen Rohstoffen ist 
hierüber vom Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie im. Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen namens des 
Bundes ein bürgerlich rechtlicher Vertrag zu 
schließen, ·in dem das zu leistetlde, atlgemessen zu 
bestimmende Entgelt sowie die allgemeinen 
Rechte und Pflichten beim Aufsuchen und 
Gewinnen und ferner, wenn sich der Vertrag 
auf Kohlenwasserstoffe bezieht, auch die allge
meinen Rechte und Pflichten beim Suchen und 
ErforschenkohlenwasserstofführellJder geologi
scher Strukturen, die zum Speichern flüssiger oder 
gasfönniger Kohlenwasserstoffe v,erwendet werden 
sollen, sowie beim Speichern solcher Kohlen
wasserstoffe in kohlenwasserstofführenden geo
logischen Strukturen festzusetzen sind. Im 
Vertrag ist überdies das Aufsuchungsgebiet 
anzugeben. 

(2) Über Streitigkeiten aus Verträgen nach 
Abs. 1 entscheiden die ordentlichen Gerichte. 

(3) Für die Überlassung der Ausübung der 
Rechte des Aufsuchens und Gewinnens von Stein
salz und den mit diesem vorkommenden Salzen 
gilt die Zoll- und Staatsmonopotsordnung. 

§ 262. 

(2) Mit der Vollziehung des § 76 Abs. 2 dl'itter 
Satz und des § 169, soweit dieser das finanzbe
hördliche Vollstreckungs- und Sicherungs ver
fahren betrifft, ist der Bundesminister für 
Finanzen betraut." 

Zu § 13: 

Die Arbeiter des Bundes, die nach § 8 Abs. 1 
Z. 1 vom 1. Jänner 1979 an der österreichische 
Salinen Aktiengesellschaft zur Dienstleistung 
zugewiesen werden, sollen ihren Anspruch auf 
Leistlingenaus der Ki"anken- und Unfallver
sicherung nach dem Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherung,sgesetz behalten. Es ist deshalb 
eine entsprechende Ergänzung des § 1 Abs. 1 
dieses Gesetzes erforderlich. Der Beginn dieser 
Bestimmung lautet derzeit: 

,,(1) In der Kranken- und Unfallversicherung 
sind, sofern nicht eine Ausnahme nach den §§ 2 
oder 3 gegeben ist, versichert:" 

Zu § 14: 

bel" im Abs. 1 zitierte § 36 des Behörden
Oberleitungsgesetzcs, nach welchem die oberste 
Leitung der SaLinenvcrwaltung eine General
diirekiri'Ou .für die öSltcrreichischen SaJ1rnen zu 
übemeihrnen hatte,' wird mit dem . Alblauf des 
31. Dezember 1978 aufgehoben (siehe § 15 
Abs.3). 

Der im Abs~ 2 angeführte § 2 Z. 1 des Gewer
besteuergesetzes 1953 befreit unter anderem die 
staatLichen Monopolbetriebe mit Ausnahme der 
Betriebe des Tabakmonopols von der Gewerbe
steuer. Diese Steuerbefreiung gilt daher auch für 
die Betriebe des Salzmonopols. Da dieselben aber 
in Hinkunft so wie jene des . Tabakmonopols, 
für welche die Steuerbefreiung nicht gilt, von 
einer Aktiengesellsch·aft geführt weM,en sollen, 
soll die österreichische Salinen Aktiengesellschaft 
voll gewerbesteuerpfLichtig werden. Abs. 2 
bestimmt deshalb, daß auf diese Aktiengesellschaft 
die erwähnte Befreiungsbestimmung nicht anzu
wenden ist. Mit Rücksicht auf die volle Gewer
besteuerpflicht werden die bisherigen Finanzzu
weisungen an . die sogenannten Salinen-Betriebs
stättengemeinden, wie sie im § 17 Abs. 2 d!es 
Finanzausgleichsgesetzes 1973 vorgesehen sind, 
ab 1979 zu.entfa11en haben. 

Zu § 15: 

Wie schon im allgemeinen Teil der Erläute~ 
rungen ausg.eführt wurde, gilt von der Zol1- und 
Staatsmonopolsordnung nur mehr das elfte 
Hauptstück, von welchem überdies verschiedene 
Bestimmungen bereits ausdrücklich oder inhalt
lich aufgehoben wUl'den und einige weitere 
gegenstandslos sind. Durch Abs. 1 Z. 1 sollen 
nunmehr alle noch geltenden Bestimmungen 
aufgehoben werden, sodaß mit dem Wirksam
werden det Aufhebung die gesamte Zoll- und 
Staatsmonopolsordnung aus dem Rechtsbestand 
ausgeschieden sein wird. 

Das im Abs. 1 Z. 2 angeführte Gesetz vom 
24. März 1920, StGBl. Nr. 152, soll aufgehoben 
werden, weil .es durch das Gesetz vom 
13. April 1920, StGBI. Nr. 180, über die Mit
wirkung der Nationalversammlung an der 
Regelung von Eisenbahntarifen, Post-, Telegra
phen- und Telephongebühren und Preisen der 
Monopolgeg,enstände sowie von Bezügen der in 
staatlichen Betl1ieben Beschäftigten überholt 
erscheint. 

Die im Abs. 2 erwähnte Monopolabgabe wird 
derzeit auf Grund des Artikels 11 der Kund
machung des Bundesministers für Finanzen vom 
6. November 1974, BGBI. NI". 644, erhoben. 
Sie beträgt für Speisesalz 2760 S, für Viehsalz 
410S und für anderes Salz 140 S je Tonne Eigen-
. gewicht. . 
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Der durch Abs. 3 aufgehobene § 36, des Zu § 16:. 
Behörden-überleitungsgesetzes ist .die Rechts
grundlagefür die nur mehr bis zum 31. Dezem
ber.,1978 bestehende Einrichtung der Gener,al
direktion für dieÖsterreichischen Salinen (siehe 
§ 14 Abs. 1 und die Erläuterungen zu § 14). 

Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind vor 
allem notwendig, um die im § 3 Abs. 5 vor
gesehene Verordnung so zeitgerecht ·erlassen zu 
können, daß ihr Inkrafttreten zugleich niit dem 
Salzmonopolgesetz möglidl ist. 

Beilage zu den Erläuterungen 

Auszug aus der § 386. [(b) Aus den Ländern, in denen das 
ZOLL- UND STAATSMONOPOLSORDNUNG Staatsmonopol nicht besteht.] (Gegenstandslos) 

-eingeführt 
11. Juli 

mit Kundmachungspatent vom 2.B e ha nd 1 u n g h ,e i dem 
1835, Polioische Gesetz,cssammlung, 0 d ,e r der Du rc hf uhr 

Eingange 
üb'erdie 

63. Band, Nr. 113 Zoll [n i e 

ELFTES HAUPTSTüCK 

Von den Gegenständen der Staats
monopoie 

Erster Abschnitt 

Von den Gegenständen der Staatsmonopole 
überhaupt 

§ 381; (1. Begriff.) Die GegenlStände, welche 
<ier ,aU&SchJi,eßerrden landesfürstLichen Verfügung 
für den Staatsschatz VOI1behalten !bleiben, sind: 

§ 387. Die GeSJenstände derStaatsmonopole 
unterliegen. hei dem Eing,ange und der Ausfuhr 
über d)~e ZoHinie den allgemeinen, für den zoll~ 
pfl.ichcigen V:erkehr bestehenden Bestimmungen. 

11. Besondere Bestimmungen für die' Zoll aus
schlüsse 

§§ 388 bis 400. (Aufgehoben) 

Dnitter Abschnitt 

1. Kochsalz, sowohl in reinem 
auch gemengt mit anderen Stoffen; 

Von der Erzeugung, Bereitung und Verwendung 
Zustande, als der Monopolsgegenstände 

2. bi:s 4. (Aufgehoben) 

§ 382. (2. Benennung.) Diese Gegenstände wer
den. Gegen,stände' der Staatsmonopale oder 
Monopotsgegenstände g,enannt. 

§ 383. (Aufgehoben) 

§ 384. (4. Umfang des Gebietes, in welchem 
,die Staatsmonopole bestehen.) Die Besnimmungen 
ülberooe Ausübung der für den Staatsschatz 
rücksichtl,ich der Monop01sgegenstände vorbe
ha1tenen ausschließenden Verfü'gung sind nicht 
:bloß auf das ZoHg-ebiet beschränkt, 'sondern er
strecken sich auch auf die ZoUausschlüsse. 

Zweiter Ahschnitt 

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Grundsatz 

§ 401. Niemand ,darf ohne BewiJUigung der 
GefäIlsbehörden Gegenstände eines Staatsmono
pots enzeugen, ,in den durch das Gesetz bezeimne
ten FäLlen bereiten oder ·auf ,eine durch das 
Gesetz untel1Sagte Weise verwenden. 

2. S t a a t sei gen turn auf S a I z 

§ 402.' Alles auf oder unter der Oberfläme 
des Staansgeb~etes von der Natur erzeugte, in 
reinem Zustande oder im Gemenge m~tanderen 
Stoff'en vorhandene Komsalz ist ein ausschließen
des Staatseiß'entum .. 

-Von dem auswärtigen Verkehre mit den Gegen- 3. 
ständen der Staatsmonopole 

Bed,ingung jeder Bewil'l,igung 
zu,r Erzeugung oder Seretitung 

I. Allgemeine Bestimmungen § 403. Die BewilLigung zur Erzeugung oder 
Bereitung eines Monopo1sgegem;tandes wird 

1. Ein, f uhr stets nur unter der Bedingung 'erteilt, daß mit 
§ 385. [(a) Aus dem Auslande.] Die Gegen- dem Gegenstande kein anderes als das ausdrück

stände der StaJansmonopole dürfen ohne ibeson- lich gestattete Vedahren vorgenommen, 'daß 
dere Bewilligung aus dem Auslande oder von dasselhe nur auf den hiezu lbezcichneten Grund
,der See über die Grenzen des Staatsgebietes, für stück'en oder -in den zug,ew,iesenen Orten vou~ 
welches das gegenwärtige Gesetz Gültigkeit hat,' zogen und daß d<liSganze Erzeugn~s in dem 
weder zum Verbrauche, noch zur Ablegung, noch bedungenen Zustande vollstänruig ,an di.e Nieder-
,endlich zur Durchfuhr eingebracht werden. tagen des Staatsgef;Ll1es ,abgeliefert werde. 
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4. Ver g Ü tun g von Sei ted es S t a a t s~ 
.s c ha t.ze s 

§ 404. Dagegen ,leistet der Staatsschatz für 
die' ahgelieferten und den BecLirugungen der er
teilten Gestattung gemäß, sowohl in Absicht auf 
die Beschaffenheit, als auch auf die Menge(§ 418) 
zur Annahme geeignet erk,annten Gegenstände 
die angemeSISene Vergütung. Das Ausmaß aer
sdben, dann der Ort und die Zeit der Abliefe
rung werden durch besondere ß.estÜmmungen 
f'estge~etzt. 

5. Re c h t san s p r ü c h ,e ein es D r ,i t t e n 

§ 405. [(a) Wenn durch dieselben die Erzeu
gung, Bereitung oder Ablieferung gehindert 
wird.] Auf die Gegenstände eines Staatsmonopols, 
welche von jemandem mit ,der Verbindlichkeit 
der. Ahlieferung an den Sta,atsschatz erzeugt oder 
für' Rechnung desselben· bereitet werden, kann 
niemand etinenwie ,immer gearteten Anspruch, 
durch welchen die Erzeugung oder Bearbeitung 
unterbrochen oder gehemmt oder die Abliefe
rung des Erzeugruissesan den Staatsschatz ge
hindert würde, geltend machen. 

§ 406. [(b) Auf den Preis oder Lohn.] Der 
Preis oder der Lohn, welcher von dem Staats
schatze für .me abgeLieferten Gegenstände oder 
für dci.e Hearheitung g~bührt, ist hingegen, sofern 
nich.teine besondere Anordnung eine Abwei
chung festsetzt, von der Erwerbung der aus 
dem bürgerlichen Rechte enespringend'en An
sprüche un,d von der Anwendung der zur Sicher
stell.ung und Einbl1ingung dersetben gesetzl,ich 
eingeräumten Rechtsmittel nicht ausgeschlossen. 

§ 407. [(c) Auf die Gerätschaften, Vorrichtun
gen oder Erfordernisse der Erzeugung oder Be
reitung.] Auf cLie Gerätschaften, Vorrichtungen 
und ander,e Er.for:derni'SlSe der Erzeugung oder 
Bereitung von Gegenständen 'der Staatsmonopole, 
welche an das Staatsgefäll abzul~efern sind oder 
für da'SlSe~be bearbeitet werden, darf ohne Zu
stimm~ng der die Verwa;ltung de.s Gefälles, um 
das es sich handelt, leitenden Land,esbehörde 'eine 
gerichdiche Maßregel der 5nchersteI.lung oder 
Exekution, durch welche die Erzeugung od·er 
Bereitung der g,edachten Gegenstände unter
broch'en, gehemmt oder unmöglich gemacht 
würde, nicht Platz greifen. 

11. Besondere Anordnungen' für die Erzeugung 
von Salz 

1. Entdeckun,g einer Salzquelle 
o d er s a 1 z h ä 1 t ige r S t 0 f f e . 

§ 408. Wird eine Salzquelle, ein Salzlager, 
Kochsa!liz im gecLi,egenen Zustand'e oder im Ge
menge mit >3nderen Stoffen ,entdeckt; entsteht 
eine Salzquelle oder fängt eine Isüße QueUe an, 
Kochsalz zu führen, so ist derjenige, der den 

Grund benützt, oder 'wenn der Grund urrbenützt 
liegt,d.eslsen Eig,entümer verpflichtet, längstens 
binnen neunzig Tagen, von dem Zeitpunkte der 
hievon erlangten Kenntnis an gerechnet, die 
Anzeige ancLiedas GefäHSJwesen leitende .ßeZlirks
behörde zu ,erstatten. 

2. B ,e f u g ni S'Se cl ,e r G e fäll s h eh ö r den. 

§ 409. [(a) Rücksichtlich der Salzquellen.] Die 
GefäUsbehörden is1nd berechtigt, cLie SarLzquellen, 
welche sie ZUr Benützung für den Staatsschatz. 
nicht geeignet finden, verschlagen oder auf eine 
andere Art, d~e sie Zur Sichel1steHung des Staats
schatzes angemessen finden, .zur B,enüt:l>Ung des ,in 
dem Quellwasser enthal,tenen Sa!7Jes:. unbrauch-
bar machenz·u lass·en. ~ 

§ 410. [(b) In Absicht auf die Errichtung von 
Salzwerken.] Dj,esenBehörden steht auch zu, 
allenthalben, wo SalzqueUen <bestehen oder Salz 
auf oder unter dem Böden. zu finden is,t, Salz
werke zu errichten und die Ahtretung der hiezu 
erforderEch,en Grundstücke und Gebäude zu. 
fordern. 

§ 411. [(c) Schadloshaltung des Eigentümers.} 
Es ist dem Eigentümer dels Grundes, auf welch:em 
eine Sa,lzquelle verschlag,en: oder unbrauchbar' 
gemacht wurde, wenn ,er hiedurch an seinem 
Eigentum' einen Schaden erleidet, dann dem 
Eigemümer der zu ,einem Salzwerke abg,etretenen 
Grundstücke oder Gebäude die Schadloshaltung 
nach den Grundsätzen des Allgemei,nen Bürger
lich·en Ges,etzhuches § 365 zu leisten. 

3. BelSoDidere Befugn~sse der Sal
nit,ererzeuger 

§ 412. (Aufgehoben) 

4. Ahli,eferungde,s 'slich als Rück" 
stand od,er N,ebenerzeugnis e.:ines 

Verf'ahren's· ergehenden Salz·es 

§ 413. [(a) Verbindlichkeit hiezu.] Wer Sa:lniter 
läutert (raffiniert) oder überhaupt einer Be
schäftigung obliegt, bei welcher Slich Kochsalz als 
Rückstand oder Nebenerzeugnis de'S angewende
ten Verfahrens ergibt, ·ist v,erpflichtet, am An
fange eines jeden Monates ,das während des letzt
aJbgelauf.enen Monates gewonnene Koch,salz gegen 
Veng'ütung des der B·eschaß!enheit d.es letzter·en 
angemessenen, nach Aussch,eidung der ,im Mono
polsprei'se begriffenen' Verbrauchsabgabeanzu
schlagenden WerteiS an dasjenlige Amt, an das er 
über eLie von ihm zu ,erstattende Anzeige g.e
Wliesen werden wird, 'Sllets volliständig abzuLiefern. 

§ 414. [(b) Verfahren, wenn dasselbe von 
schlechter Beschaffenheit ist.] Istd3lSauf d.ie 
bemerkte Art gewonnene Kochsalz von so 
schIechter .ßeschaffenhei,t, daß c13ssel~be zum Ver
kaufe in' den GefäLlsniederlagen nicht geeignet. 
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erkannt wird, so ist oolches, wenn die Gefälls
behörden ,dem Erzeuger dieV'erbindLichkeit der 
Ablieferung nicht zu erlassen finden, nach vor-

. läufiger Abwiegung .Jn Gegenwart der h~ezu be
stimmten Gefänsheam~en oder Bestellten zu jeder 
Yer;wendung unlbI1auchbar zu machen. 

]11. Verbotene Erzeugung, Bereitung oder Yer
wendung von Monopolsgegenständen 

1. Verbotene Er.zeugung 

a) Wegen Mangels d,er Bew,ilLiguIlJg 

§ 415. [(aa) Von Salz.J Ms verbotene Erzeu
gung von Monopobgeg.ens.tänden ist zu betr-ach
ten, wenn jemand ohne Bewilligung der Gefälls
behörden: 

1. auf eigenem oderfr-emdem Grunde gediege
nes Kochsalz (Steinsalz), &alzhältige Erden oder 
andere 'salzhällJige Mineralien ,gräht; 

2. Salzquellen eröffnet; 
3. Salz aus dessen chemisch,en Grundlagen er

'zeugt; oder 
4. daSlSeLbe aus WaJsser, Erden oder ander,en 

Minera1ienauS'Scheidet. Hiebci begründet. es 
kemen Unterschied, ob das Sa!1zwas~er aus dem 
Meer,e oder aus Quellen geschöpft oder durch 
Y,ermengung ,süßen WaSlSers mit Salz dargesteHt 
wurde, oder ob dasselbe rsich aIs Rüdutandeines 
Gewerbsv'erfahrenser,gab, dann ob das dem Was
ser beigemengte Salz aus den N~edel'lagen des 
.5taatsg,efäl1es herrührte oder nicht. 

§ 416. (Aufgehoben) 

b ) Wegen über:schreitung der Hefugnis 

§ 417.· [(aa) In Absicht auf die angewiesenen 
Orte oder Grundstücke.] Das Verbot der unbe
fugten Erzeugung von Gegenständen der Staats
monopole überschreitet ,endlich 'auch derjenige 
Erz·euger solcher Gegenstände, welcher zwar zur 
Erzeugung oder Y.erfertigung ,derge~ben düe Be
wiHigung von Seite der Gefällsbehörden erhielt, 
jedoch 'daJS ihm gestattete Verfahren an anderen 
als den ihm angewiesenen Onen ausübt, sofern 
a'ber der Gegei1~oand g,epflanzt oder aus dem 
Boden gezogen wird, hiezuander,e als die ihm 
für diesen Zweck bez'eichneten Grundstück'e ver
wen,det. 

§ 418. [(bb) In Absicht auf Menge oder Be~ 
schaffenheit des Gegenstandes.J Hat ·er hingegen 
auf den hiezu bestimmten Grundstücken oder 
'inden ihm angewiesenen Orten Gegenstände, 
·der,en Erzeugung ihm gestattet ,ist" in einet 
größeren Menge oder in einer and'er-en Beschaf
fenheit, aLs die Gestattung hestJimmte, hervor
g,ebr:acht; 'so wird diese überschreitung d,erer
'teilten BewriUi,gungzwar nicht als eine unbefugte 
Erzeug,ungangClSehen. ,Finden jedoch . die das 
Gefäll verwaLtenden Behörden d1ieabgeHeferten, 

der Bewi-Higung in Menge oder Beschaffenhcit 
nicht entsprechenden Gegen'Stände zur Annahme 
für den Gebrauch des Staatsgefälles nicht ge
eignet,so mü~sen solche in der . Verwahrung des 
1etz~eren gelassen 'werden, häs .die Hindernisse 
des Ankaufes derseliben für das' Staatsgefäll ge
hohen sind. SolLIJensich durch diCISe Y'el1wahrung 
besondere Aushgen el'lgeben, so hat das Gefäll 
das Recht, die Vergütung derseihen . von den 
Erz,eugern der verwahrten MonopoLsgegenstände 
zu .fordern. Durch diese B'estimmung ,<bleiben 
für den FaU, wenn zWiLschen dem Er,zeuger von 
Gegenständen 'eines Sta;atsmonopoLsund dem 
StaatsschatZie ein Vertrag besteht, die ·aus dem 
letzteten entspringendengegenseitligen Rechte 
und Yerbind,lichkeiten unberührt. 

2. Yerbot'en,e B,er·eitung von Mono
pols gegenständen 

§ 419. Durch .das Y,er-bot der Ber.eitung von 
Gegenständen der Staatsmonopole ist untersagt, 
ohne Bewi:t1~gung der GefäJl['shehörden: 

1. Kochsalz von fremden Bestandteilen durch· 
Anwendung der Scheidekunst zu läutern; 

2. his 4. (Aufgehob!!n) 

3. Y'erbot,en,e Yerw,endung 

§ 420. [(al überhaupt.J Die Gegenstände der 
StaatJSmonopole werden verbotwidrig verw,endet 
von jedem, der ohne BewilLigung der. Gefälls
behörden: 

1. Salzwasser aus,salzhliltJigen Quel1en schöpft; 
2. SallZwaJsser ,aus dßm Meere zur Bereitung 

von GenußmittJeln v,erweIlJdet; 
3. Salz, clasdie N a,tur am Gestade des Meeres 

oder an anderen Orten auf der Oberfläche des 
Bodens erz,eugt,e, 

4. (Aufgehoben) 
'sammelt oder hinwegnimmt; 

5. Gegenstände eines Staatsmo1l!opoLs aus den 
Orten der Erz·eugung, Ber.eitung oder Aufbe
wahrung, in denen 'sich dieselben unter der Yer
oondLichkCJitder A:bLieferung an das Staat~gefä1l 
befinden oder aus den N~ederlagen des StaJats
gefälles oder ,seiner Bestellten hinwegnimmt und 
dadurch entweder dem ,Besitze des StaatJsgefäUes 
unmittdbar oder doch der Arblieferung an 'daJs
'Selbe entzieht. 

§ 421. [(b) Von Seite derjenigen, die Monopols
gegenstände erzeugen oder bereiten.]Del'jen~ge, 
der die BewiHigungzur Erz,eugung oder Berei
tung von Gegenständen eines Staa'osmonopoles 
erhielt, übertr~tt dats' Verbot . der ,Y,erwendung 
dieser Gegenstände, indem er das von ,ihm her
vorgebrachte oder" hereitete . Erzeugnis ohn,e 
besondere" Gestattungder Gefä}!llSbehörden" ganz 
oder zum Teile der Ablieferung an daS Staats-
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gefäI:l vorenthäLt, er mag' den. Gegenstand selbst 
V1erbraucht, an jemanden anderen überJaS5en oder 
nachdem ZeitpU1lJkte; 'in welchem die AbLiefe~ 
mmg hätte geschehen soHeri, ohne daß ,ihn die 
ülherwie.g,ende Gewalt eines zufälligen Er.eigl1Jisses 
hi,ezuzwingt, zurückbehalten h3!ben. 

4. Vor be ha 1 t b!e \S 0 n d ,e re r Be 1W:i 11 i
gun gen für .cl i e Be w 0 h ner' e 1 n
zelner Gegenden oder für 'be
stimm t e Gewe rbs u nt,er ne h mu n-

gen 

§ 422.' In~ofern den BewohnerneiruzellJ1er 
Gegenden oder bestimmten Gewenbsunt~rneh..: 
mungen eine Ahweichung von den allgemeinen: 
Grundsätzen über die Erzeugung, ,Bereitung oder 
Verwendung von Gegensdnden der Staatsmono
poLe zugestanden '~st, 'so wird dieselbe durch das 
gegenwär,cige GeSetz nicht aufg'e'hoben, jedoch 
mit VOl'lbehalt derjenigen l\nderungenoder Vor
sichtsmaßregeln, welche die Sicherstellung des 
Stmtsschatz,eserheischt oder in der Zukunft er
heischen kann. 

Wetter Ahschnlltt 

Von dem Verkehre mit Gegenständen der 
Staatsmonopole 

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Etinteilung d,e,rMonopolsgegen
s t ä nd e 1 n A ;b 's ich tau f die A u s
übung d'es au,ssch,ließ,enden Vor-

beha1tes 

§ 423. 10 Absicht ~uf den Vel'kehr mit Geg,en
ständen der Staatsmo'nopole übt die Sta:atsver
waltung den aUlSlSchLieß·enden Vorbehalt des 
Staates entweder voIUstänrug oder nur im be
schränkten Umfange aus. 

2. ,G oe bi e t s te de, in ·d 'e ne n die b e
schränkt,e Ausüb1.1ng des a,us
s chI ie ß end e n Vo r be h :a 1 t ,e s oStl a t t-

findet 

. § 424. DurCh besondel'e Kundrp.~chungen wird 
fest~esetzt; in welchen Ländern und für welche 
Gegenstände ·die Staatsv,erw3!ltüng die dem Staate 
voribehaltenen ,a,ussch1iJeßenden Rechte in be" 
schränkter Ausdehnung ausübt. 

IIt, Beschränkte Ausübung .. des ausschließenden 
Vorbehaltes 

§ 434. (1. Grundsatz überhaupt.) Die Gegen
stände eines Staatsmonopols hingegen, rücksicht
lich deSisen die' Staatsverwaltung die dem Staate 
vorbehaltenen Rechte in beschränkter' Ausdeh
nung ausübt, dÜl'fen, wenn dieselben aus den 
Erzeugungsstätten des" StaJatsgefäl1les . bezogen 
wurden; in den Länd'ern, 'für welche die be
schränkte AUlSübung ,der de:m Staate vorbehalte
nen aUISschließenden Rechte angeordnet ist, mit 
Beobachtung der ~ür den WareIllV:erkehr über
haupt festgesetzten B'e5uimmungen, gleich anderen 
vOr1Schriftsmäßig bezogeri,en Waren umgesetzt 
werden. 

§ 435. (Gegenstandslos) 

IV. Gemeinschaftliche Bestimmungen 

1. Veräußerun:gder mit einer Be
g Ü ns ti gu n g he zog ,e ne n M'ü n 0 pol s

g,egenlstände 

§ 436. Personen, denen Ge~nständeeines 
StaJatsmonopols ·zu ihrem Gebra,uche, Z1.1r Ver
wendung 'in ihrer Haushaltung oder !Zu., einem 
Gewerhsbetl'liebe ausna:hmsweisre um mäßigere als 
di,e allgemeinen V,erkaufspr,ei:se erfolgt werden, 
dÜl'lfenrueselben, ohne Rücksicht <auf den Um
stand, ob die dem Staate vor<behaltenen aus
schließ'enden Rechte rücksichtlich des Sta:atsmono
pOols, um· das es sich handelot, volillStändlig oder 
in beschränkter Ausdehn1.lIlJg ausgeübt werden, 
an einen anderen nicht abtreten. 

2. Ve r k ehr i n Geh ie t'S t eil e n, ·i n 
den,en der V,erkauf bloß für eine 
b e s ti riJ. m t ,e G at t ,u n g M 0 .no pol s-

g.egen\Stände g,esot'att,et ist 

§ 437. (Gegen~tandslos) 

3. Amt ,I ich ,e ,B ez 'e ,i eh nun g . 

§§ 438 bis 440. (Gegenstandslos) 

4. Be.f u g n i 5 'S e . cl ,e r Ge fäll s b ea m te n 
. 1.1 nd Ange s teIl t e n 

§ 441. (Gegenstandslos) 

Fürufter Abschnitt 

11. Vollständige Ausübung des 
Vorbehaltes") 

Von der auf' den Gegenständen der Staatsmono-
ausschließenden pole ruhenden Verbrauchsabgabe 

§§ 425 bis 433. (Gegenstandslos) ';) 

,,) Gemäß § 180 der Vorschrift vom 31. Jänner 1836 
über die Vollziehung der Zol1- und Staatsmonopols
ot,dnung, Politische Gesetzessammlung, 64. Band, 
Nr. 21, werden die Idem Staate von dem Salze vor
behaltenen ausschließenden Rechte inheschränkter 
Ausdehnung a~sgeübt (vollständig auSgeübt wurden 
sie nur im Lombardisch-Venezianischen Königreich). 

I. Art der Einhebung dieser Abgabe 

1. Von den Geg,enuänd,en, die in 
den G:efällsniederlag,engekauft 

. wer'de n . 

§ 442. Die von den Gegenstanden der Staats
monopole zu entrichtende Verbrauch&abgabe ist 
rückJsichtLich . der Gegenstände, welche aus den 
Verkaufsni:eder,lagen des Staatsgefälles oder !Seiner 
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Bestellten bezogen werden, in dem Verkaufs
prerse derse~ben -begriffen und wird von diesen 
GegetlJSltänden durch ·d;en letzteren entrichtet. 

2. Außer dem Kaufe aus den 
Gefällsniederlagen 

§ 443. [(al Ausmaß der Abgabe.] Das Ausmaß 
der von den MonopoIsgegenständen, welche nicht 

Dasselbe gilt auch von dem Falle, wo ein 
Gegenstand eines Staatsmonopoles, der nicht aus 

_ den Verkaufsniederlagen des Staatsgefälles 
bezogen wird, aus einem Zollausschlusse oder 
aus einem zum Staatsgebiete gehörenden Lande,. 
in welchem das Staatsmonopol . nicht eingeführt 
ist, in das Zollgebiet eingebracht wird. 

aus den Verkaufsn~ederlagen des' Staatsgefälles 
oder seiner Bestellten bezogen werden, zu ent
richtenden Verbr.auchsabgabe setzt ein besonderer 1. 
Tarif unter der B·enennung "Lizenzgebühr" fest: 

11. Haftung für die Verbrauchsabgabe 

Von den aus dem Auslande. 
bezogenen Gegenständen 

§ 446. (Aufgehoben) 
§ 444. [(b) Bei dem Bezuge aus dem Auslande.] 

Für die Gegenstände eines Staatsmonopols, dJi,e 
aus dem Auslande bezogen werden, wird die 
Bewilligung zu deren ß.ezuge nur unter der 
Bedingung der vorläufigen Entrichtung dieser 
Gebühr erteilt .. 

§ 445. [(cl Als Zuschlag zudem Einfuhrzolle.] 
Dieselbe macht für die Gegenstände, welche in 
das Zollgebiet aus dem AusLande eingebracht 
werden, einen Zuschlag zu dem Eingangszolle 
aus und ist neben dem letzteren zu leisten. 

2. Von .a,en im Staatsgebiete 
erz e ug te n 0 der b e r e i t e t enG e gen -

ständen 

§§ 447 bis 454. (Gegenstandslos) 

111. Verfahren mit den dem Anspruche des 
Staatsschatzes unterliegenden Monopolsgegen

ständen 

§§ 455 bis 463. (Gegenstandslos) 
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